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Trainieren Sie das aktuelle internationale Steuerrecht 
am praxisorientierten Fall

Mit dieser bewährten Fallsammlung trainieren Sie systematisch und gezielt 
Ihr Wissen im aktuellen internationalen Steuerrecht. Vom Einsteiger- bis hin 
zum Steuerberaterprüfungs-Niveau decken die 135 praxisorientierten Fälle 
dieses Bandes alle relevanten Prüfungsthemen ab, wie die Abgabenordnung, 
Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe-, Erbschaft- und Außensteuer sowie 
das inter nationale Umwandlungssteuerrecht. Detaillierte Lösungshinweise, 
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anweisungen zu jedem Fall helfen Ihnen, Sachverhalte richtig zu deuten und 
die steuerrechtlichen Regelungen sicher anzuwenden. Dabei wurde jeweils die 
deutsche Verhandlungsgrundlage für DBA berücksichtigt. Eng angelehnt an das 
Lehrbuch „Internationales Steuerrecht“ und als ideale Ergänzung, schaffen Sie 
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erfolgreiche Prüfung zum Steuerberater, Steuerfachwirt oder Dipl.-Finanzwirt. 
Auch zur Vorbereitung auf die Fachberaterprüfung ist der Titel unverzichtbar. 
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W
ilk

e 
(H

rs
g.

) ·
 F

al
ls

am
m

lu
ng

 In
te

rn
at

io
na

le
s S

te
ue

rr
ec

ht

STEUERFACHKURS TR AINING

Wilke (Hrsg.)

Fallsammlung  
Internationales Steuerrecht
14. Auflage

STEUERFACHKURS TR AINING

14
. A

uf
la

ge

Online-Version         
inklusive

Die Inhalte dieses Buches 
stehen Ihnen auch online 
in der NWB Datenbank zur 
Verfügung. 

Mehr dazu im Buch!

€ 34,90 (D)

ISBN 978-3-482-65914-0

65914N_Umschlag.indd   Alle Seiten65914N_Umschlag.indd   Alle Seiten 10.03.2021   09:28:5110.03.2021   09:28:51



Wilke (Hrsg.)

Fallsammlung
Internationales Steuerrecht



wwwwww..nnwwbb..ddee

Steuerfachkurs ! Training

Fallsammlung
Internationales
Steuerrecht
Herausgegeben von
Prof. Dr. iur. Kay-Michael Wilke
Vorsitzender Richter am Finanzgericht a. D.,
Rechtsanwalt, Steuerberater

Bearbeitet von

Petra Karl
Vorsitzende Richterin am Finanzgericht

Dr. Heike Niklaus
Richterin am Finanzgericht

Prof. Dr. iur. JÇrg-Andreas Weber, LL.M.
Steuerberater

14., Åberarbeitete Auflage

AUSBILDUNG



Bearbeiterhinweis:

Niklaus: F!lle: 1–4, 6–12, 51–54, 59–60, 89–99, 110

Wilke: F!lle: 5, 13–16, 35–38, 44–50, 55–58, 61–64, 68–76, 79–81, 85–88, 100–
105, 113, 115, 118–121, 123, 133–134

Weber: F!lle: 17–34, 39–43, 82–84, 111–112, 122, 114, 116, 124–132, 135

Karl: F!lle: 65–67, 77–78, 106–109, 117

ISBN 978-3-482-65914-0

eISBN 978-3-482-00373-8

14., Åberarbeitete Auflage 2021

* NWB Verlag GmbH & Co. KG, Herne 1996
www.nwb.de

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Buch und alle in ihm enthaltenen Beitr!ge und Abbildungen sind urheberrechtlich ge-
schÅtzt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelassenen F!lle ist eine Verwertung ohne Einwilligung 
des Verlages unzul!ssig.

Satz: PMGi Agentur fÅr intelligente Medien GmbH, Hamm
Druck: Plump Druck & Medien GmbH, Rheinbreitbach



VVOORRWWOORRTT

V

Die Zielsetzung dieses kleineren Buches bleibt unver!ndert: Denjenigen, die sich im Rahmen
von PrÅfungen – Studenten, Steuerberateranw!rter, Interessenten fÅr den Fachberater fÅr inter-
nationales Steuerrecht – mit dem internationalen Steuerrecht befassen mÅssen oder wollen,
Hilfestellung durch rund 140 verschiedene kleinere und grÇßere F!lle im Rahmen des Selbststu-
diums zu bieten. Dabei haben wir uns in erster Linie von der Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofes leiten lassen; soweit sich dabei zwischen der Auffassung der Finanzgerichtsbarkeit und
der Finanzverwaltung Differenzen ergeben, wurden diese deutlich gemacht.

Nicht verhehlen mÇchte ich, dass im Rahmen einer Fallsammlung natÅrlich auch eine Auswahl
der Themen getroffen werden muss, und dass daher nicht alle Gebiete abgedeckt werden kÇn-
nen und auch nicht in der jeweiligen relevanten Intensit!t. So ist bewusst auf F!lle zur Funk-
tionsverlagerung wegen des damit verbundenen Umfangs des Sachverhalts verzichtet worden.
Ferner sind nur einfachere F!lle zum Problem des in der Praxis h!ufig komplizierten Bereichs
der Verrechnungspreise aufgenommen worden, die in die Problematik einfÅhren sollen.

Die Ergebnisse von BEPS wurden berÅcksichtigt, ebenso das OECD-MA Update vom November
2017. Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung sind auf dem Stand vom 31. Januar
2021.

Herr Tietz ist zum Ende der 13. Auflage ausgeschieden; die Nachfolge hat Frau Dr. Heike Niklaus
angetreten, die einen Teil der bisher von Herrn Tietz betreuten F!lle Åbernommen hat. Im Rah-
men der 14. Auflage sind viele der bisherigen F!lle Åberarbeitet bzw. einige gestrichen worden,
und eine Reihe von neuen F!llen hinzugekommen.

Bei unserer Leserschaft bedanken wir uns fÅr die die Anregungen und Hinweise, fÅr die wir auch
weiterhin dankbar sind.

Karlsruhe, im FrÅhjahr 2021 Kay-Michael Wilke
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ATE Auslandst!tigkeitserlass

B

BEPS Base Erosion and Profit Shifting

BewG Bewertungsgesetz

BFH Bundesfinanzhof

BFHE Entscheidungen des BFH

BFH/NV Sammlung der Entscheidungen des BFH (Zeitschrift)

BGB BÅrgerliches Gesetzbuch

BGBl Bundesgesetzblatt

BGH Bundesgerichtshof

BGHZE Sammlung der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen

BMF Bundesministerium der Finanzen

BR-Drs. Bundesrat-Drucksache

BsGaV Betriebsst!ttengewinnaufteilungsverordnung

Bsp. Beispiel

BS-VwG Betriebsst!tten-Verwaltungsgrunds!tze

BStBl Bundessteuerblatt

BT-Drs. Bundestag-Drucksache

Buchst. Buchstabe

BVerfG Bundesverfassungsgericht



BVerfGE Entscheidungen des BVerfG

BZSt Bundeszentralamt fÅr Steuern

C

CRS Automatic Exchange of Financial Account Information – Common Reporting Stan-
dard

D

DB Der Betrieb (Zeitschrift)

DBA Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung/Doppelbesteuerungsabkom-
men

DBG (Schweizer) Bundesgesetz Åber die direkte Besteuerung

DStR Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)

DStZ/E Deutsche Steuerzeitung/Eildienst (Zeitschrift)

E

EFG Entscheidungen der Finanzgerichte (Zeitschrift)

EGV Vertrag zur GrÅndung der Europ!ischen Gemeinschaft

ErbStG Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz

ErbStH Hinweise zu den Erbschaftsteuer-Richtlinien

ErbStR Erbschaftsteuer-Richtlinien

EStDV Einkommensteuer-DurchfÅhrungsverordnung

EStG Einkommensteuergesetz

EStH Einkommensteuer-Richtlinien, Amtliche Hinweise

EStR Einkommensteuer-Richtlinien

EU Europ!ische Union

EuGH Europ!ischer Gerichtshof

EUV Konsolidierte Fassung des Vertrags Åber die Europ!ische Union

EuZW Europ!ische Zeitschrift fÅr Wirtschaftsrecht (Zeitschrift)

EWG Europ!ische Wirtschaftsgemeinschaft

EWIV Europ!ische Wirtschaftliche Interessenvereinigung

EWR Europ!ischer Wirtschaftsraum

F

FA Finanzamt

FATCA (US-amerikanischer) Foreign Account Tax Compliance Act

FG Finanzgericht

FGO Finanzgerichtsordnung

f./ff. folgend/fortfolgend

FinBeh FinanzbehÇrde

FinMin Finanzministerium

FKAustG Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz
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FVerlV Funktionsverlagerungsverordnung

FVG Finanzverwaltungsgesetz

G

GAufzV Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung

GbR Gesellschaft bÅrgerlichen Rechts

GG Grundgesetz

GmbH Gesellschaft mit beschr!nkter Haftung

GmbHG GmbH-Gesetz

H

H Hinweis

HGB Handelsgesetzbuch

HS Halbsatz

I

IFSC International Financial Service Centre Dublin

i. d. R. in der Regel

i. S. im Sinne

IStR Internationales Steuerrecht (Zeitschrift)

i.V. m. in Verbindung mit

IWB Internationale Wirtschafts-Briefe (Zeitschrift)

J

JStG Jahressteuergesetz

K

KG Kommanditgesellschaft

KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien

KStG KÇrperschaftsteuergesetz

KStR KÇrperschaftsteuer-Richtlinien

KWG Kreditwesengesetz

L

LOB Limitation-on-Benefits-Klausel

LStDV Lohnsteuer-DurchfÅhrungsverordnung

LStR Lohnsteuer-Richtlinien

M

Mio. Million

MLI Multilaterales Instrument
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MLIUmsG Gesetz zu dem Mehrseitigen "bereinkommen vom 24. 11. 2016 zur Umsetzung
steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der GewinnverkÅrzung
und Gewinnverlagerung – Multilaterales Instrument Umsetzungsgesetz (MLIUmsG)

MV Mecklenburg-Vorpommern

m. w. N. mit weiteren Nachweisen

N

n.v. nicht verÇffentlicht

NWB Neue Wirtschafts-Briefe (Zeitschrift)

O

OECD Organization for Economic Cooperation and Development

OECD-MA Musterabkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der OECD

OECD-MK Musterkommentar zum OECD-MA der OECD

OFD Oberfinanzdirektion

OHG Offene Handelsgesellschaft

P

PPT Principal-Purpose-Test

R

Rdn. Randnummer

REIT Real Estate Investment Trusts

RFH Reichsfinanzhof

RStBl Reichssteuerblatt

S

S. Seite

SCE Societas Cooperativa Europaea (= Europ!ische Genossenschaft)

SE Societas Europaea (= Europ!ische Gesellschaft)

SGB Sozialgesetzbuch

StandOG Standortsicherungsgesetz

St$ndG Steuer!nderungsgesetz

StBereinG Steuerbereinigungsgesetz

StEd Steuer-Eildienst (Zeitschrift)

StEntlG Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002

StEK Steuererlasse in Karteiform

SteuerHBekG Gesetz zur Bek!mpfung der Steuerhinterziehung

SteuerHBekV Steuerhinterziehungsbek!mpfungsverordnung

StGB Strafgesetzbuch

StHG (Schweizer) Bundesgesetz Åber die Harmonisierung der direkten Steuern der Kanto-
ne und Gemeinden

StRefG Steuerreformgesetz 1990
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StUmgBG Gesetz zur Bek!mpfung der Steuerumgehung und zur $nderung weiterer steuerli-
cher Vorschriften (Steuerumgehungsbek!mpfungsgesetz)

st. Rspr. st!ndige Rechtsprechung

StVergAbG SteuervergÅnstigungsabbaugesetz

T

TIEA Tax Information Exchange Agreement

TNMM Transactional net margin method

Tz. Textziffer

U

UmwG Umwandlungsgesetz

UmwStG Umwandlungssteuergesetz

UmwStE Umwandlungssteuererlass 2011

V

vGA verdeckte GewinnausschÅttung

VG-DBA (Deutsche) Verhandlungsgrundlage fÅr Doppelbesteuerungsabkommen im Bereich
der Steuern vom Einkommen und VermÇgen

vgl. vergleiche

VwG Verwaltungsgrunds!tze fÅr die PrÅfung der Einkunftsabgrenzung bei international
verbundenen Unternehmen

VWG-BsGaV Grunds!tze fÅr die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf die Aufteilung
der EinkÅnfte zwischen einem inl!ndischen Unternehmen und seiner ausl!ndischen
Betriebsst!tte und auf die Ermittlung der EinkÅnfte der inl!ndischen Betriebsst!tte
eines ausl!ndischen Unternehmens nach § 1 Absatz 5 AStG und der Betriebsst!tten-
gewinnaufteilungsverordnung

VwG-Entsendung Grunds!tze fÅr die PrÅfung der Einkunftsabgrenzung zwischen international verbun-
denen Unternehmen in F!llen der Arbeitnehmerentsendung (Verwaltungsgrunds!t-
ze – Arbeitnehmerentsendung)

VwG-Umlagevertr!ge Grunds!tze fÅr die PrÅfung der Einkunftsabgrenzung durch Umlagevertr!ge zwi-
schen international verbundenen Unternehmen

VwGV Grunds!tze fÅr die PrÅfung der Einkunftsabgrenzung zwischen nahestehenden Per-
sonen mit grenzÅberschreitenden Gesch!ftsbeziehungen in Bezug auf Ermittlungs-
und Mitwirkungspflichten, Berichtigungen sowie Verst!ndigungs- und EU-Schieds-
verfahren (Verwaltungsgrunds!tze – Verfahren)

Z

z. B. zum Beispiel

ZIV Zinsinformationsverordnung
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XXI

1. Gerichte

Bundesfinanzhof: www.bundesfinanzhof.de

Bundesgerichtshof: www.bundesgerichtshof.de

Bundesverfassungsgericht: www.bundesverfassungsgericht.de

Europ!ischer Gerichtshof: http://curia.europa.eu

2. Verwaltungen

a) national

Bundeszentralamt fÅr Steuern: www.bzst.de

Bundesfinanzministerium: www.bmf.bund.de

Finanzverwaltung: www.steuerliches-info-center.de

b) ausl!ndische Finanzverwaltungen (Auswahl)

Frankreich: www.impots.gouv.fr

Großbritannien: www.hm-treasury.gov.uk

Irland: www.revenue.ie

Kanada: www.cra-arc.gc.ca

Liechtenstein: www.liechtenstein.li

Niederlande: www.rijksoverheid.nl

#sterreich: www.bmf.gv.at

Schweiz: www.estv.admin.ch

USA: www.irs.gov

3. Sonstige Institutionen

Bundestag: www.bundestag.de

Bundesrat: www.bundesrat.de

Europ!ische Union: http://europa.eu

Europ!isches Parlament: www.europarl.europa.eu

Europarat: www.coe.int

OECD: www.oecd.org

Vereinte Nationen: www.un.org

4. VerkÅndungsbl!tter/Rechtssammlungen

Amtsblatt der Europ!ischen Gemeinschaft/EU-Recht (EUR-Lex): http://eur-lex.europa.eu

Bundesgesetzblatt: www.bundesgesetzblatt.de

Bundessteuerblatt: www.bundessteuerblatt.de

Sammlung des deutschen Bundesrechts: www.gesetze-im-internet.de
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Die nachfolgenden F!lle sind grunds!tzlich mit dem jeweiligen Gesetzestext (EStG, KStG, AO)
nach dem Stand vom 31.12.2020 bzw. dem Text des OECD-MA in der Fassung des Update 2017
zu lÇsen. Das OECD-MA und der Musterkommentar dazu sind von den Internetseiten der OECD
herunterladbar; ferner findet man verschiedene nichtamtliche deutsche "bersetzungen im In-
ternet.

Soweit die F!lle zum Abkommensrecht sich in konkreten DBA-Staaten abspielen, ist zuerst der
Fall Åber die Bestimmungen des OECD-MA zu lÇsen. In manchen F!llen ergibt sich aber die end-
gÅltige LÇsung aus dem jeweiligen DBA, das vom OECD-MA abweicht; d. h., in dem jeweiligen
Fall wird eine abweichende Besonderheit dargestellt (Beispiel: Dienstleistungsbetriebst!tte
nach dem DBA-China). Diese Abweichung wird dann ausfÅhrlich besprochen. Damit soll dem
Leser das GefÅhl dafÅr gegeben werden, dass er – unabh!ngig von der LÇsung nach dem OECD-
MA – immer in das konkrete DBA hineinsehen und sich vergewissern muss, ob das DBA dem
OECD-MA entspricht oder nicht. Die Texte der Abkommen sowie erg!nzender Vereinbarungen
kÇnnen Åber die Internetseiten des BMF heruntergeladen werden.

Am Ende jeder LÇsung finden sich – neben einem Ergebnis in plakativer Form – in der Regel Hin-
weise auf einschl!gige Urteile bzw. Verwaltungsanweisungen, insbesondere in Form von BMF-
Schreiben. Diese Hinweise sollen es dem Leser ermÇglichen, die LÇsungshinweise selbst!ndig zu
vertiefen. Die BFH-Urteile kÇnnen im Regelfall Åber die Internet-Seiten des BFH heruntergeladen
werden; Urteile des EuGH sind unter Angabe des Aktenzeichens auf den Internetseiten des Ge-
richts einsehbar; die BMF-Schreiben kÇnnen auf den Internet-Seiten des BMF heruntergeladen
werden.

GegenÅber der Vorauflage wurde nicht mehr berÅcksichtigt die seit August 2013 nicht mehr
aktualisierten, vom BMF herausgegebene Verhandlungsgrundlage fÅr Doppelbesteuerungs-
abkommen im Bereich der Steuern vom Einkommen und VermÇgen. Interessierte finden diese
auf den Internetseiten des BMF.
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Fall 1

Kapitel 1: Abgabenordnung

FFAALLLL 11

Wohnsitz natÅrlicher Personen (§ 8 AO)

Sachverhalt

Der frÅhpensionierte Lehrer L verbringt seinen Lebensabend gemeinsam mit seiner Ehefrau auf
einer spanischen Ferieninsel. Einmal pro Monat h!lt er sich fÅr ein Wochenende in Deutschland
auf, um an der Volkshochschule Spanisch zu unterrichten. Dann Åbernachtet er im Haus seiner
hochbetagten Eltern und erledigt deren schriftliche Angelegenheiten.

Einer seiner Kursteilnehmer, der Taxes-Student S, wirft w!hrend einer Kaffeepause die Frage
nach einem inl!ndischen Wohnsitz des L auf.

Frage

Hat L einen Wohnsitz in Deutschland inne?

LL((SSUUNNGG

Die Frage, ob eine natÅrliche Person im Inland einen Wohnsitz hat, beurteilt sich nach § 8 AO.
Hat eine Person einen Wohnsitz im Inland, so ist sie unbeschr!nkt einkommensteuerpflichtig
gem!ß § 1 Abs. 1 EStG. Nach § 8 AO kommt es darauf an, ob die betroffene Person im Inland
eine Wohnung unter Umst!nden innehat, die darauf schließen lassen, dass sie die Wohnung
beibehalten und benutzen wird. Jeder Steuerpflichtige kann mehrere Wohnungen und mehrere
Wohnsitze im Sinne des § 8 AO haben. Diese kÇnnen im In- und/oder im Ausland gelegen sein.

Nicht genÅgend ist jedoch, dass sich jemand, der dauernd und langfristig mit seiner Familie im
Ausland wohnt, nur gelegentlich im Urlaub oder zu Besuchszwecken in einer Wohnung oder in
R!umen aufh!lt, die ihm nicht zur jederzeitigen Nutzung zur VerfÅgung gestellt werden. L kann
Åber die ihm von seinen Eltern zur Nutzung Åberlassenen R!ume nicht ohne deren Genehmi-
gung jederzeit verfÅgen. In einem solchen Fall nutzt er die zur kurzfristigen Nutzung zur Ver-
fÅgung gestellten R!ume nicht als Bleibe und damit nicht als Wohnsitz, sondern nur besuchs-
weise.

Ergebnis

L hat keinen Wohnsitz in Deutschland inne.

Rechtsprechungshinweise

BFH v. 24.1.2001 - I R 100/99, BFH/NV 2001, 1402
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FFAALLLL 22

Mehrfacher Wohnsitz (§ 8 AO)

Sachverhalt

Manager M war von 2018 bis einschließlich Mai 2020 im Inland als Gesch!ftsfÅhrer einer aus-
l!ndischen Firma t!tig. Er hatte in dieser Zeit neben seinem (Haupt-)Wohnsitz in der Schweiz
im Inland eine Wohnung angemietet. Die Wohnung ließ von ihrer Ausstattung und GrÇße her
die Unterbringung einer weiteren Person zu. Seine Ehefrau F war in der Schweiz als Lehrerin be-
rufst!tig. Der gemeinsame Sohn ging dort zur Schule. Die Familie hat die Wohnung im Inland
an zwei bis drei Tagen im Monat und w!hrend der großen Ferien mitbewohnt.

Das FA lehnt eine Zusammenveranlagung von M und seiner Ehefrau F fÅr 2019 ab. F habe jeden-
falls den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen in der Schweiz. Somit gelte sie gem!ß Art. 4 Abs. 2
Buchst. a) OECD-MA bzw. Art. 4 Abs. 2 Buchst. a) DBA Schweiz als im Ausland ans!ssig.

Frage

Kommt fÅr 2019 eine Zusammenveranlagung in Betracht?

LL((SSUUNNGG

Gem!ß § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG kÇnnen Ehegatten, die beide unbeschr!nkt einkommensteu-
erpflichtig sind, unter weiteren Voraussetzungen die Zusammenveranlagung (§ 26b EStG) w!h-
len. Unbeschr!nkt einkommensteuerpflichtig sind nach § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG natÅrliche Per-
sonen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewÇhnlichen Aufenthalt haben.

1. Einen Wohnsitz hat jemand gem!ß § 8 AO dort, wo er eine Wohnung unter Umst!nden in-
nehat, die darauf schließen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und benutzen wird. FÅr
jede Person (hier fÅr M und F) ist gesondert zu prÅfen, ob an einem bestimmten Ort ein
Wohnsitz besteht.

" Entscheidend ist zum einen, dass M eine Wohnung im Inland fÅr Zwecke des eigenen Wohnens
innehat. Als Mieter stehen ihm in Deutschland R!ume zum Wohnen zur jederzeitigen Nutzung
zur VerfÅgung. M hat damit einen Wohnsitz im Inland. Einem solchen steht ein Wohnsitz in der
Schweiz nicht entgegen. Ein Steuerpflichtiger kann gleichzeitig mehrere Wohnungen haben,
die im In- und/oder Ausland belegen sind. Nach § 8 AO reicht ein Wohnsitz, „eine Wohnung“,
im Inland aus. § 8 AO differenziert nicht zwischen „Hauptwohnsitz“ und „Nebenwohnsitz“.

Zum anderen muss F einen Wohnsitz im Inland haben. Einen Wohnsitz hatte auch F als Ehe-
frau des M im Inland. F hat ein jederzeitiges Nutzungsrecht. Sie besitzt eine von M abgeleite-
te NutzungsmÇglichkeit und hat sich auch tats!chlich in der Wohnung aufgehalten. Auch F
kann mehrere Wohnungen im In- und/oder Ausland haben.

Ein erforderliches hinreichendes Zeitmoment war 2019 gegeben. Außerdem kann lt. BFH auf
eine Mindestdauer von sechs Monaten in Anlehnung an die Sechsmonatsfrist des § 9 Satz 2
AO abgestellt werden. Es ist nicht erforderlich, dass der Steuerpflichtige sich w!hrend einer
Mindestzahl von Tagen oder Wochen im Jahr tats!chlich in der Wohnung aufh!lt. Auch un-
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regelm!ßige Aufenthalte in einer Wohnung kÇnnen zur BegrÅndung und Aufrechterhaltung
eines dortigen Wohnsitzes fÅhren.

Entscheidend ist allein, ob objektiv erkennbare Umst!nde dafÅrsprechen, dass der Steuer-
pflichtige die Wohnung fÅr Zwecke des eigenen Wohnens beibeh!lt. Es kommt nicht darauf
an, ob der Steuerpflichtige von der Wohnung aus seiner t!glichen Arbeit nachgeht. Es ist da-
mit unerheblich, dass F als Lehrerin in der Schweiz arbeitet. FÅr die Frage eines inl!ndischen
Wohnsitzes kommt es nicht darauf an, ob Deutschland die im Ausland erzielten EinkÅnfte
besteuern darf. Zun!chst ist die persÇnliche, dann die sachliche Steuerpflicht zu prÅfen.

2. Nach dem Wortlaut des § 1 Abs. 1 EStG kommt es auch nicht darauf an, ob der Wohnsitz
zugleich den Mittelpunkt der Lebensinteressen der betreffenden Person darstellt. Dement-
sprechend hat der BFH wiederholt entschieden, dass ein inl!ndischer Wohnsitz auch dann
zur unbeschr!nkten Einkommensteuerpflicht eines Steuerpflichtigen fÅhrt, wenn der Mittel-
punkt seiner Lebensinteressen sich im Ausland befindet. Es gibt lt. BFH auch keinen „all-
gemeinen Grundsatz des internationalen Steuerrechts“, nach dem jede Person nur von dem-
jenigen Staat als unbeschr!nkt steuerpflichtig behandelt werden darf, in dem sich der Mit-
telpunkt ihrer Lebensinteressen befindet. Somit ist auch nicht entscheidend, ob es sich bei
dem gemeinsamen Wohnsitz (hier von M und F) im Ausland um den „Familienwohnsitz“
handelt.

Die Frage der unbeschr!nkten Steuerpflicht im Inland ist zu trennen von der Frage, wo eine
Person im Sinne eines DBA als ans!ssig gilt. Denn der doppelbesteuerungsrechtliche Begriff
der Ans!ssigkeit ist allein auf die Anwendung des jeweiligen Abkommens beschr!nkt. Die
Begriffe Wohnsitz und gewÇhnlicher Aufenthalt in Art. 4 OECD-MA/ Art. 4 DBA-Schweiz ha-
ben nur die Bedeutung von Merkmalen, nach denen sich die Verteilung einzelner SteuergÅ-
ter auf die beiden Vertragsstaaten bestimmt. Im &brigen ver!ndert Art. 4 OECD-MA/Art. 4
Abs. 2 Buchst. a) DBA Schweiz die Vorschriften des innerstaatlichen Rechts Åber Art und
HÇhe der Besteuerung nicht, l!sst also auch die innerstaatlichen Vorschriften, die eine unbe-
schr!nkte Steuerpflicht begrÅnden, unberÅhrt.

Ergebnis

FÅr 2019 kommt eine Zusammenveranlagung in Betracht. M und F sind unbeschr!nkt einkom-
mensteuerpflichtig gem!ß § 1 Abs. 1 EStG.

Rechtsprechungshinweise

BFH v. 7.4.2011 - III R 77/09, BFH/NV 2011, 1351; BFH v. 22.8.2007 - III R 89/06, BFH/NV 2008,
351; BFH v. 7.3.2007- I R 17/06, BFH/NV 2007, 1638 m. w. N.; BFH v. 28.1.2004 - I R 56/02, BFH/
NV 2004, 917

FFAALLLL 33

Wohnsitz natÅrlicher Personen (§ 8 AO) – Standby-Wohnung

Sachverhalt

Pilot P hat seinen Hauptwohnsitz im Ausland und ist bei einer Fluggesellschaft mit Einsatzflug-
hafen Stuttgart unbefristet angestellt. Aufgrund innerbetrieblicher Regelungen war P fÅr die
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Dauer von sechs Monaten verpflichtet, in der N!he des Flughafens eine Unterkunft zu unterhal-
ten, von der er seinen Flugdienst kurzfristig nach einer entsprechenden Benachrichtigung antre-
ten konnte. Um dieser Verpflichtung zu genÅgen, vereinbarte er mit acht anderen Piloten, eine
Wohnung zur wechselseitigen Nutzung anzumieten.

Dementsprechend schloss der ebenfalls im Ausland wohnhafte Pilot M als Hauptmieter einen
Mietvertrag Åber eine in Stuttgart gelegene Wohnung. Im Mietvertrag wurde die Zahl der Nut-
zer auf hÇchstens vier Personen festgelegt.

Ungeachtet dessen bestand unter den neun Piloten eine Abrede, nach der nur drei Nutzer
gleichzeitig auf die am Flughafen Stuttgart im Postfach des M hinterlegten WohnungsschlÅssel
h!tten zugreifen kÇnnen. Waren die drei verfÅgbaren SchlÅssel vergriffen, mussten die weiteren
Interessenten, ebenso wie M, mit einer anderen &bernachtungsmÇglichkeit Vorlieb nehmen.
Nach den dienstlichen Gegebenheiten konnten nie mehr als maximal vier Personen zeitgleich
anwesend sein.

Frage

Hat P einen Wohnsitz in Deutschland inne?

LL((SSUUNNGG

Die Frage, ob eine natÅrliche Person im Inland einen Wohnsitz hat, beurteilt sich nach § 8 AO.
Danach kommt es darauf an, ob die betroffene Person im Inland eine Wohnung unter Umst!n-
den innehat, die darauf schließen lassen, dass sie die Wohnung beibehalten und benutzen wird.
Es ist fÅr jede Person mit der MÇglichkeit der Mitnutzung gesondert zu prÅfen, „ob an einem
bestimmten Ort ein Wohnsitz besteht oder nicht“.

Der Begriff des Wohnsitzes setzt voraus, dass der Steuerpflichtige die Wohnung innehat. Da-
nach muss die Wohnung in objektiver Hinsicht dem Steuerpflichtigen jederzeit (wann immer er
es wÅnscht) als Bleibe zur VerfÅgung stehen und zudem in subjektiver Hinsicht von ihm zu ei-
ner entsprechenden Nutzung, d. h. fÅr einen jederzeitigen Wohnaufenthalt bestimmt sein. In
dieser zur objektiven Eignung hinzutretenden subjektiven Bestimmung liegt der Unterschied
zwischen dem bloßen Aufenthaltnehmen in einer Wohnung und dem Wohnsitz. Diese Anforde-
rungen gelten gleichermaßen auch fÅr im Inland belegene sog. Standby-Wohnungen, die bei-
spielsweise von Piloten zusammen mit anderen BerufsangehÇrigen fÅr die AusÅbung ihrer
nichtselbst!ndigen T!tigkeit genutzt werden. Auf eine Mindestzahl von Nutzungstagen kommt
es nicht an. P kann mehrere Wohnungen haben. Maßgebend fÅr eine Wohnung sind R!ume, die
zum Wohnen geeignet sind. Eine bescheidene Bleibe reicht aus. Eine MindestgrÇße ist nicht er-
forderlich. Auf den Lebensmittelpunkt kommt es nicht an.

P hat die Wohnung jedoch nicht innegehabt, weil nach der unter den neun Nutzern (Piloten)
getroffenen Vereinbarung nur jeweils vier Piloten gleichzeitig in der Wohnung Åbernachten
durften und diese Nutzungsbeschr!nkung durch die Vergabe der zentral deponierten Woh-
nungsschlÅssel gesichert war.

Kein anderes Ergebnis folgt aus dem Umstand, dass nach der Dienstplangestaltung nie mehr
als maximal vier Personen zeitgleich anwesend sein konnten. Es kommt insoweit nicht auf die
tats!chliche Nutzung der Wohnung, sondern darauf an, ob P jederzeit auf die Wohnung zum


